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Editorial
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, 
ist ein verfassungsrechtlich verb#rgter Grund-
satz. Erhebliche Ungleichheiten gibt es aller-
dings bei dem Tempo, mit dem solche Gesetze 
entstehen.

Letztmals im Jahre 2013 hat der Gesetzgeber im 
Rahmen einer &nderung des RVG die gesetzli-
chen Geb#hren f#r anwaltliche T!tigkeiten an-
gehoben. Obwohl schon seit dem Jahre 2016 
erste Rufe nach einer weiteren Anpassung zum 
Ausgleich gestiegener Lebenshaltungskosten 
laut wurden, geschah in den Folgejahren nichts. 
Im April des Jahres 2018 #berreichten die Spit-
zen der Bundesrechtsanwaltskammer und des 
Deutschen Anwaltvereins der Justizministerin 
einen entsprechenden Forderungskatalog, der 
auch strukturelle Anpassungen des RVG vorsah.
Es passierte wiederum nichts. Zu Beginn des 
Jahres 2019 brachte die FDP einen Gesetzesent-
wurf zur Anpassung des RVG in den deutschen-
Bundestag ein, der dort allerdings verh!ltnism!-
ûig z#gig, n!mlich im Mai des Jahres 2019 mit 
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den Stimmen der groûen Koalition abgelehnt wurde. Zur Begr#ndung wurde auf die Interessen der 
L!nder verwiesen, die ± etwa #ber erh'hte PKH-Geb#hren ± von einer Anpassung der gesetzlichen 
Geb#hren betro%en seien. Tats!chlich hat sich die Konferenz der Landesjustizminister im Juni des 
Jahres 2019 mit dem Thema befasst, ist allerdings nicht #ber eine sehr allgemeine Formulierung 
hinausgekommen, verbunden mit der Ank#ndigung, Gespr!che mit der organisierten Anwaltschaft 
zu f#hren. Angesichts des bisherigen Arbeitstempos des Gesetzgebers habe ich Zweifel, ob wir im 
Verlaufe des n!chsten Jahres mit einem f#r die Anwaltschaft positiven Ergebnis rechnen k'nnen.

Wesentlich mehr Arbeitseifer zeigt der Gesetzgeber bei einer weiteren Reform der StPO. Nachdem 
diese letztmals im Jahre 2017 #berarbeitet wurde, legte das BMJV bereits im Mai 2019 ein Eckpunk-
tepapier zu einer weiteren ¹Modernisierungª des Strafverfahrens vor, dem schon im August ein ers-
ter Referentenentwurf folgte. Den Vertretern der Anwaltschaft wurde Gelegenheit zur Stellungnah-
me bis Anfang Oktober gegeben. Inzwischen wurde das Gesetz vom Bundestag verabschiedet. Es 
beinhaltet unter anderem die M'glichkeit, mehreren Nebenkl!gern nur einen Nebenklagevertreter 
beizuordnen, was f#r die Justiz neben verfahrensrechtlichen Vorteilen den angenehmen Begleit-
e%ekt einer ¹(skalischen Entlastungª haben wird, wie dies in dem Eckpunktepapier formuliert wird.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Gesetzgeber die wirtschaftlichen Interessen 
der Anwaltschaft ± wenn #berhaupt ± nur als Man'vriermasse im Zuge der Erreichung anderer ge-
setzgeberischer Ziele ber#cksichtigt. Formal wird dabei die eingangs zitierte Gleichheit aller vor 
dem Gesetz gewahrt. Ein ungutes Gef#hl bleibt.

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Bereits die letzte Ausgabe des Kammerre-
ports hatten wir Ihnen #ber das beA zugeleitet. Die Resonanz war im Wesentlichen positiv. Sachliche 
Kritik haben wir gerne aufgenommen und versucht, diese zu befolgen. Dazu geh'rt unter anderem 
der Hinweis, dass der zweispaltige Druck bei der Lekt#re auf dem Bildschirm unpraktisch ist. Probe-
weise wird diese Ausgabe daher einspaltig gestaltet. Auf Ihr Urteil zu dieser neuen Gestaltung sind 
wir gespannt und werden auch weiterhin bem#ht sein, die Gestaltung des Kammerreports leser-
freundlicher fortzuentwickeln.

Mit freundlichen kollegialen Gr#ûen

JR Gerhard Leverkinck
Pr!sident
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Aus der T#tigkeit des Vorstandes

I.Elektronischer Rechtsverkehr

1. L#schung inaktiver Postf!cher

Ab dem 25.11.2019 wird die BRAK die 
L'schungen inaktiver beA-Postf!cher 
durchf#hren. Dieses betri%t die Post-
f!cher ehemaliger Rechtsanw!lte, ehe-
maliger weitere Kanzleien und auch 
Postf!cher von ehemaligen Nicht-RAZu-
stellbevollm!chtigten/- Abwicklern/- Ver-
tretern. F#r alle Postf!cher gilt einheitlich, 
dass diese 6 Monate nach der Deaktivie-
rung endg#ltig gel'scht werden. 

Ausgenommen sind ausschlieûlich Postf!cher ehemaliger Rechtsanw!lte, f#r welche ein Abwickler 
bestellt ist )vgl. oben § 29 S. 2 RAVPV*. F#r diese Postf!cher ist die L'schung von Nachrichten und 
des Postfaches selbst ausgesetzt. Dauert die Abwicklung l!nger als 6 Monate und endet dann, er-
folgt eine sofortige L'schung des Postfachs zum Zeitpunkt des Endes der Abwicklung. Soll ein beA 
noch l!nger bestehen, so bitten wir Sie, fr$hzeitig eine Verl!ngerung des Abwicklungsstatus 
vorzunehmen. Ein einmal gel#schtes Postfach l!sst sich nicht mehr reaktivieren.

2. Nicht mehr unterst$tzte Signaturkarten ab dem 20.11.2019

Aufgrund der Empfehlungen der Koordinierungsstelle f#r IT-Standards des IT-Planungsrates hat die 
BRAK eine Anpassung der kryptographischen Algorithmen von im beA zum Einsatz kommenden 
Verschl#sselungsverfahren vorgenommen.

Die Signaturkarten der nachfolgenden Hersteller k'nnen nicht mehr f#r eine Anmeldung )Authen-
tisierung* am beA verwendet werden; nach )anderweitiger* Anmeldung am beA )z. B. mit einer 
beA-Karte Basis* k'nnen sie aber weiterhin f#r das Anbringen einer quali(zierten elektronischen 
Signatur im beA genutzt werden:

- D-Trust GmbH (Bundesdruckerei)
- DGN Deutsches Gesundheitsnetz GmbH

Die Signaturkarten der nachfolgenden Hersteller k'nnen weder f#r die Anmeldung noch f#r die An-
bringung einer quali(zierten elektronischen Signatur im beA verwendet werden:

- T-Systems International GmbH
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Wichtig:  Die beA-Karten und Signaturkarten der 
Bundesnotarkammer )BNotK* unterst#tzen die 
Umstellung der Verschl#sselungsverfahren. Sie 
k'nnen ohne Einschr!nkung verwendet werden. 
)Quelle: https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/ 
newsletter/bea-newsletter/2019/ausgabe-32- 
2019-v-31102019/ *

3. beA in Mutterschutz und Elternzeit

Das anwaltliche Berufsrecht kennt und ber#cksichtigt die Situation, dass jemand in begr#ndeten 
Einzelf!llen vor#bergehend den Anwaltsberuf nicht aus#bt. Dabei pausiert zwar nicht die Zulas-
sung; allerdings ruhen einzelne anwaltliche Rechte und/oder P+ichten. So kann beispielsweise in 
H!rtef!llen nach § 29 I Alt. 2 BRAO eine vor#bergehende Befreiung von der Kanzleip+icht erfolgen.

Als ein solcher ¹H!rtefallª werden auch Mutterschutz und Elternzeit anerkannt. Auf Antrag bei der 
zust!ndigen Rechtsanwaltskammer erfolgt in den F!llen regelm!ûig eine Befreiung der Kanzlei-
p+icht. Im Rahmen des Antrags ist dann ein Zustellungsbevollm!chtigter zu benennen, an den ± 
neben der Anw!ltin oder dem Anwalt ± auch Zustellungen erfolgen k'nnen.

Obacht: Das beA ist auch w!hrend der Befreiung von der Kanzleip+icht weiterhin aktiv, es kann 
also weiterhin dort Post eingehen. Die Berufsp+ichten ± insbesondere auch die zur Kenntnisnah-
me von eingehenden Nachrichten nach § 31a VI BRAO ± sind nicht aufgehoben. Allerdings erh!lt 
der Zustellungsbevollm!chtigte mit Eintragung durch die Rechtsanwaltskammer automatisch Zu-
gri% auf das beA des/der Vertretenen )§ 31a III 2 BRAO*. Ist der Zustellungsbevollm!chtigte nicht 
selbst als Rechtsanwalt zugelassen, richtet die BRAK gem. § 25 I RAVPV f#r die Dauer seiner T!tig-
keit ein beA ein.

Will der oder die von der Kanzleip+icht Befreite den Abruf von Nachrichten weitestgehend dele-
gieren, sollte er/sie entweder Kollegen aus der eigenen Kanzlei oder zumindest dem Zustellungs-
bevollm!chtigten weitergehende Rechte an seinem/ihrem beA einrichten. Denn der Zustellungs-
bevollm!chtigte erh!lt standardm!ûig bei der Einrichtung seines Postfachs nur das Recht zur 
Nachrichten#bersicht. Er kann also Nachrichten nicht '%nen, lesen und bearbeiten. Um das zu er-
m'glichen, m#ssen ± letztlich genauso wie beim Jahresvertreter ± noch zus!tzliche Rechte verge-
ben und der Sicherheitstoken freigeschaltet werden. )Quelle: https://www.brak.de/zur-rechtspoli-
tik/newsletter/bea-newsletter/2019/ausgabe-32-2019 -v-31102019/ *

4. beA f$r EuRAG Anw!lte

Ein europ!ischer Rechtsanwalt, der vor#bergehend und gelegentlich in Deutschland t!tig wird 
)dienstleistender europ!ischer Rechtsanwalt*, hat im Zusammenhang mit der Vertretung oder 
Verteidigung eines Mandanten im Bereich der Rechtsp+ege oder vor Beh'rden gem!û § 27 Abs. 
1 EuRAG die Stellung eines Rechtsanwalts, insbesondere dessen Rechte und P+ichten, mit den Ein-
schr!nkungen nach den §§ 28 %. EuRAG.

Vor dem Hintergrund, dass alle anwaltlichen Vertreter #ber sichere elektronische Kommunikations-
m'glichkeiten verf#gen sowie die M'glichkeit haben sollen, in gleicher Weise am elektronischen 



5

Rechtsverkehr teilzunehmen, wurde gem!û § 27a EuRAG das besondere elektronische Anwaltspost-
fach auch f#r den dienstleistenden europ!ischen Rechtsanwalt eingef#hrt.

Europ!ische dienstleistende Rechtsanw!lte k'nnen daher bei der f#r sie zust!ndigen Rechtsan-
waltskammer ein beA beantragen. Welche Rechtsanwaltskammer f#r welche dienstleistenden euro-
p!ischen Rechtsanw!lte zust!ndig ist, ergibt sich aus § 32 Abs. 4 EuRAG. Die Rechtsanwaltskammer 
Koblenz ist f#r Antr!ge dienstleistender europ!ischer Rechtsanw!lte aus Frankreich und Luxemburg 
zust!ndig, § 32 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 EuRAG.

5. Roll-Out Planung elektronische Akte bei den Gerichten im Nordbezirk:

Das OLG Koblenz informiert uns #ber den aktuellen Roll-Out Plan zur Einf#hrung der elektronischen 
Akte wie folgt:

 · am 01.12.2019 Amtsgericht Kaiserslautern ± Pilot zur Einf$hrung der eAkte   
   in Verfahren der Immobiliarzwangsvollstreckung

 · am 20.01.2020 Amtsgericht Bad Kreuznach ± Pilotierung der Betreuungssachen

 · am 01.02.2020 Rollout bei dem Amtsgericht Mainz in Zivil- und Familiensachen

 · am 01.02.2020 Rollout bei dem Landgericht Mainz in Zivilsachen
   (erst- und zweitinstanzlich)

 · am 01.03.2020 Rollout bei dem Amtsgericht Koblenz in Familiensachen

 · am 01.03.2020 Rollout bei dem OLG Koblenz in Familiensachen

 · am 01.04.2020 Rollout bei dem Amtsgericht Trier in Zivil- und Familiensachen

 · am 01.04.2020 Rollout bei dem Landgericht Trier in Zivilsachen
   (erst- und zweitinstanzlich)

 · am 01.05.2020 Rollout bei den Amtsgerichten Koblenz, Mainz, Trier
   und Bad Kreuznach in Verfahren der
   Immobiliarzwangsvollstreckung

 · am 15.06.2020 Rollout bei den Amtsgerichten Koblenz, Mainz und Trier in
   Betreuungssachen

6. Elektronisches Empfangsbekenntnis

Mit Schreiben vom 07.11.2019 informiert der Pr!sident des LG Fulda, dass er zuk#nftig bei nicht ab-
gegebenen elektronischen Empfangsbekenntnis nach einem schriftlichen Hinweis auf die anwalt-
lichen P+ichten im Wiederholungsfalle an die betre%enden Anw!lte Zustellungen nur noch per ZU 
vornehmen werde.
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Wir weisen diesbez#glich darauf hin, dass diverse Gerichte bei uns die verz'gerte Abgabe der eEB 
bzw. Nichtabgabe der elektronischen Empfangsbekenntnisse monieren.

Entsprechend dem Zeitplan zur Einf#hrung des Elektronischen Rechtsverkehrs haben Gerichte seit 
diesem Jahr die M'glichkeit, gegen elektronisches Empfangsbekenntnis zuzustellen. Die Zustellung 
wird gem. § 174 Abs. 4 S. 3 ZPO durch ein elektronisches Empfangsbekenntnis nachgewiesen. Ge-
m!û § 14 BORA ist der Rechtsanwalt zur Mitwirkung an einer ordnungsgem!ûen Zustellung 
verp%ichtet. Wird die Mitwirkung an einer ordnungsgem!ûen Zustellung ohne rechtlichen 
Grund verweigert, kann dies ein berufsrechtliches Aufsichtsverfahren nach sich ziehen.

Das eEB kann ohne elektronische Signatur abgegeben werden, wenn der Rechtsanwalt/ Rechtsan-
w!ltin das EB aus dem eigenen beA-Postfach versendet. In diesem Fall reichen 3 Klicks: Zun!chst 
auf den Button ¹Abgabe erstellenª klicken, anschlieûend wird das Datum des EBÂs aus ¹Datum der 
Best!tigungª ausgew!hlt und schlieûlich auf den Button ¹Sendenª klicken.

II.Geldw!schegesetz

Die Gesch!ftsstelle der Bundesrechts-
anwaltskammer in Br#ssel teilt mit, 
dass die Kommission am 24.07.2019 
eine Mitteilung von 4 Berichten zur Be-
k!mpfung von Geldw!sche und Terro-
rismus(nanzierung ver'%entlicht hat.

Im supranationalen Risikobewertungs-
bericht setzt die Kommission sich auch 
mit der anwaltlichen Verschwiegenheit 
auseiander. Der Bericht enth!lt eine 
Analyse einzelner Bereiche mit einem 
besonders hohen Risiko f#r Geldw!sche oder Terrorismus(nanzierung. Die Kommission nimmt da-
rin explizit Bezug auf die anwaltliche Verschwiegenheit und erkennt diese einschlieûlich der Recht-
sprechung des EuGH und des EGMR an.

Der Bericht kommt jedoch auch zu dem Schluss, dass aufgrund der unterschiedlichen Ausgestal-
tung der Verschwiegenheit und ihrer Ausnahmen in den Mitgliedsstaaten klargestellt werden m#s-
se, wann diese )nicht* zur Anwendung komme. Die Kommission kommt ferner wie im Vorjahr zu 
einem Ergebnis, dass Rechtsberufe attraktiv f$r die Begehung von Geldw!sche seien .

Die gr'ûte Schw!che sei hier, wie auch in anderen Berufsfeldern, die mangelhafte Identi&zierung 
des wirtschaftlich Berechtigten .

Wegen der besonderen Bedeutung der Identi(zierung des wirtschaftlich Berechtigten, haben wir 
den bundesweit verwandten Fragebogen zur Ermittlung, ob ein Rechtsanwalt Verp+ichteter ist oder 
nicht, um Fragen nach der Identi(zierung des wirtschaftlich Berechtigten erg!nzt, die dann zu be-
antworten sind, wenn sich aus der Beantwortung der vorangestellten Fragen ergibt, dass eine Kolle-
gin oder ein Kollege Verp+ichteter im Sinne des Geldw!schegesetzes ist.



7

Von den 322 nach dem Zufallsprinzip ausgew!hlten Kolleginnen und Kollegen haben 51 angege-
ben, im Jahre 2018 mindestens eines der Kataloggesch!fte im § 2 Abs. 1 Nr. 10 GWG get!tigt zu 
haben und sich somit als Verp+ichteter im Sinne des Geldw!schegesetzes geoutet.

Diese Kolleginnen und Kollegen sind zur Vorlage ihrer Dokumentation der Risikoanalyse aufgefor-
dert worden, damit auf diesem Weg von uns als Aufsichtsbeh'rde #berpr#ft werden kann, ob die 
Kollegen ihren Verp+ichtungen nach dem Geldw!schegesetz nachgekommen sind.

Bekanntlich sind wir nach § 51 Abs. 9 GWG verp+ichtet j!hrlich gegen#ber dem Bundes(nanzmi-
nisterium darzulegen, wie wir unserer Aufsichtsfunktion nachgekommen sind, ob Beanstandungen 
vorlagen und wie die sanktioniert worden sind.

Wir ho'en, dass, wie im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr keine Beanstandungen zu 
verzeichnen sind, m#chten die Mitteilung der Kommission dazu nutzen, an die Kolleginnen 
und Kollegen zu appellieren, die an einem der Kataloggesch!fte des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GWG mit-
gewirkt haben, unbedingt darauf zu achten, dass in diesen F!llen der oder die wirtschaftlich 
Berechtigten identi&ziert werden.

Die Bundesrechtsanwaltskammer in Berlin weist dar#ber hinaus darauf hin, dass die Nationale Ri-
sikoanalyse zur Bek!mpfung von Geldw!sche und Terrorismus(nanzierung am 21.10.2019 durch 
das Bundesministerium der Finanzen ver'%entlicht worden ist. Sie ist unter dem folgenden Link 
ver'%entlicht:

www.nationale-risikoanalyse.de

zu dem Sie auch #ber unsere Homepage www.rakko.de unter den Downloads gelangen.

Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich ¹Bek!mp-
fung von Geldw!sche und Terrorismus(nanzierungª. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter 
Federf#hrung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Beh'rden aus Bund und L!ndern beteiligt. 
Die Analyse dient dazu, bestehende sowie zuk#nftige Risiken beim Bek!mpfen von Geldw!sche und 
Terrorismus(nanzierung in Deutschland zu erkennen und diese zu mindern. Das Risikobewusstsein 
soll bei allen Akteuren, im '%entlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich, weiter gesch!rft und 
der Informationsaustausch weiter intensiviert werden. Rundschreiben Seite 2 Als gr'ûte Risikofelder 
im Bereich der Geldw!sche und der Terrorismus(nanzierung wurden in der Nationalen Risikoanaly-
se bewertet: anonyme Transaktionsm'glichkeiten, der Immobiliensektor, der Bankensektor )insbe-
sondere im Rahmen des Korrespondenzbankgesch!fts und der internationalen Geldw!sche*, grenz-
#berschreitende Aktivit!ten und das Finanztransfergesch!ft wegen der hohen Bargeldintensit!t.

Die Ergebnisse dieser Nationalen Risikoanalyse m$ssen zuk$nftig von den Verp%ichteten des 
Geldw!schegesetzes gem!û § 5 Absatz 1 Satz 2 GwG beim Erstellen ihrer eigenen Risikoana-
lyse ber$cksichtigt werden. Sie werden ebenso im Rahmen der Gesetzgebung ber$cksichtigt.
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III.Eckpunktepapier zur groûen BRAO-Reform

Nach der kleinen BRAO-Reform startet das Bundesjustizministerium nun das Gesetzgebungsverfah-
ren f#r die groûe BRAO-Reform. Das BMJV hat am 28. August 2019 das entsprechende Eckpunkte-
papier vorgelegt.

Der DAV begr#ût das vorgelegte Eckpunktepapier grunds!tzlich und hat durch seine Aussch#sse 
Berufsrecht, Rechtsdienstleistungsrecht und Anwaltsnotariat zu den Eckpunkten Stellung genom-
men )DAV-Stellungnahme Nr. 37/2019*.

Die wichtigsten &nderungsvorschl!ge betre%en Berufsaus#bungsgesellschaften. Auch wird das 
Fremdbesitzverbot diskutiert. Nach dem Eckpunktepapier sollen die M'glichkeiten der interdiszi-
plin!ren Zusammenarbeit f#r Anw!lte erheblich ausgeweitet werden. Rechtsanw!lte sollen sich zu-
k#nftig mit Angeh'rigen ¹aller vereinbaren Berufeª zusammentun d#rfen, die Rechtsanw!lte selbst 
auch als Zweitberuf aus#ben d#rfen.

Dabei sieht das BMJV die Einhaltung der Verschwiegenheitsp+icht #ber die Vorschriften der §§ 203, 
53a StPO abgesichert. Die BRAK hat hierzu bereits eingewandt, dass damit die Kernwerte der An-
waltschaft, d.h. die Verschwiegenheitsp+icht, das Verbot der Interessenskollision und die Unabh!n-
gigkeit gef!hrdet sind und fordert, Soziet!ten nur mit vergleichbaren Berufen zuzulassen, die #ber 
eigene Berufsp+ichten und insbesondere eigene Verschwiegenheitsp+ichten verf#gen.

Auûerdem soll die in der BRAO bislang nicht geregelte Berufsaus#bungsgesellschaft reguliert wer-
den durch ein rechtsformneutral gestaltetes Berufsrecht. Nach den Neuerungen w#rden die Berufs-
aus#bungsgesellschaften auûerdem in einem elektronischen Verzeichnis gef#hrt, w!ren postula-
tionsf!hig und k'nnen auch ein eigenes Kanzleipostfach im beA bekommen.

Reine Kapitalbeteiligungen soll es nach dem Eckpunktepapier weiterhin nicht geben. Das BMJV 
m'chte allerdings pr#fen, ob reine Kapitalbeteiligungen mit dem Ziel erlaubt werden k'nnen, al-
ternative Finanzierungswege durch Wagniskapital f#r solche Rechtsanw!ltinnen und -anw!lte zu 
er'%nen, die z. B. im Bereich von Legal Tech hohe Anfangsinvestitionen erbringen m#ssen, um neue 
Rechtsdienstleistungsangebote erbringen zu k'nnen. Die BRAK lehnt eine $%nung des Fremdkapi-
tals strikt ab, eine solche $%nung stelle letztlich eine Kapitalbeteiligung durch die Hintert#r dar und 
sei daher nicht koh!rent zu dem grunds!tzlichen Verbot der Fremdkapitalbeteiligung.

IV.Modernisierung des Strafverfahrens

Der Bundestag hat am 15.11.2019 das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens in zweiter und 
dritter Lesung beschlossen und den Koalitionsentwurf angenommen.

Bundesjustizministerien Christine Lambrecht erkl!rt ¹Mit dem Reformpaket werde eine weitere 
wichtige S!ule des Pakts f#r den Rechtsstaat gesetzt. Wir modernisieren das Strafverfahren und be-
schleunigen Strafprozesse. Zum Beispiel sollten k#nftig Strafverfahren durch st!ndig gleichlautende 
Beweisantr!ge nicht mehr k#nstlich in die L!nge gezogen werden k'nnen.ª
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Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Strafverfahrens:

 · Die DNA-Analyse im Strafverfahren wird auf !uûerliche Merkmale und das Alter ausge-
weitet. Dabei wird sichergestellt, dass die verfassungsm!ûigen Grenzen hinsichtlich des 
Kernbereichsschutzes eingehalten werden.

 · Zur Bek!mpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls sollen die Befugnisse der Ermitt-
lungsbeh'rden im Bereich der Telekommunikations#berwachung insbesondere bei 
serienm!ûiger Begehung erweitert werden.

 · In umfangreichen Strafverfahren wird die B#ndelung der Interessenvertretung mehre-
rer Nebenkl!ger erm'glicht.

 · Standards f#r die Beeidigung von Gerichtsdolmetschern werden vereinheitlicht.

 · Die Fristen zur Unterbrechung der Hauptverhandlung werden im Hinblick auf Mutter-
schutz und Elternzeit harmonisiert. So wird verhindert, dass Prozesse abgebrochen und 
v'llig neu durchgef#hrt werden m#ssen.

 · Die Ablehnung von Befangenheitsantr!gen wird durch eine neue Fristenregelung er-
leichtert.

 · F#r die <berpr#fung der ordnungsgem!ûen Besetzung des Gerichts wird ein Vorabent-
scheidungsverfahren eingef#hrt.

 · Missbr!uchlich gestellte Beweisantr!ge sollen k#nftig leichter abgelehnt werden k'nnen.

 · Bei allen Opfern von Sexualdelikten )auch bei den zur Tatzeit erwachsenen* wird erm'g-
licht, eine Videoaufzeichnung der ermittlungsrichterlichen Vernehmung in der Haupt-
verhandlung zu verwenden.

 · Es wird ausdr#cklich geregelt, dass Verfahrensbeteiligte in Gerichtsverhandlungen ihr 
Gesicht weder ganz noch teilweise verh#llen d#rfen, wenn dieses Verbot zur Identit!ts-
feststellung oder zur Beurteilung des Aussageverhaltens notwendig ist und keine medi-
zinischen Gr#nde vorliegen, die gegen ein Verh#llungsverbot sprechen.

 · Der Anspruch des Nebenkl!gers auf privilegierte Bestellung eines Rechtsbeistandes 
wird insbesondere auf F!lle der Vergewaltigung ausgedehnt.

 · Den F#hrungsaufsichtsstellen wird es k#nftig ausdr#cklich gestattet sein, personenbe-
zogene Daten und Informationen an die Polizeibeh'rden und im Rahmen von ¹Runden 
Tischenª weiterzugeben. 

Quelle: Pressemitteilung des BMJV v. 15.11.2019*

Der neue Gesetzesentwurf ist umstritten. Der Deutsche Anwaltverein )DAV* kritisierte bereits bei der 
Einigung auf die Eckpunkte, dass erneut einseitig Beschuldigtenrechte beschnitten w#rden.
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V.Berufsrecht f$r Insolvenzverwalter

Nach dem Vorhaben der Bundesregierung soll ein eigenes Berufsrecht f#r Insolvenzverwalter ge-
scha%en werden. Die Diskussionen um die Ausgestaltung des Berufsrechts und dessen Aufsicht wird 
bereits seit l!ngerem diskutiert.

Nach einem Modell wird die Anbindung der Berufsaufsicht an das Bundesamt f#r Justiz diskutiert, 
ein weiteres Modell sieht eine eigene Insolvenzverwalterkammer vor. 95 Prozent der Insolvenzver-
fahren werden derzeit von Mitgliedern der Rechtsanwaltskammern betreut.

Die BRAK hat daher in einem Eckpunktepapier eine Integration des Berufsrechts der Insolvenzver-
walter in das bestehende System der Selbstverwaltung der Anwaltschaft vorgeschlagen.

Das bisherige Eckpunktepapier sieht vor:

 · Die Insolvenzverwalter werden in den Regelungsrahmen der BRAO
  aufgenommen.

 · Es erfolgt eine Zulassung als Insolvenzverwalter.

 · Auch nichtanwaltliche Insolvenzverwalter unterfallen dem Regelungsrahmen
  der BRAO und werden Mitglied der Rechtsanwaltskammer.

 · In der BRAO werden elementare Berufsp%ichten der Insolvenzverwalter geregelt.

 · Die Rechtsanwaltskammern sind f$r die Zulassung der Insolvenzverwalter und  
  die Berufsaufsicht zust!ndig. Dies umfasst auch die Zust!ndigkeit der
  Anwaltsgerichtsbarkeit f$r die Insolvenzverwalter.

 · Die Insolvenzverwalter werden in das Bundesrechtsanwaltsverzeichnis
  aufgenommen. Weitere Kriterien werden in einem gesonderten
  Insolvenzverwalterverzeichnis gef$hrt.

 · Flankierend zu den *nderungen der BRAO bedarf es marginaler *nderungen der  
  InsO und der StPO

Die BRAK-Hauptversammlung beschloss am 25.10.2019 nach intensiver Diskussion des Eckpunkte-
papiers, den BRAO-Ausschuss und den Ausschuss Insolvenzrecht zu beauftragen, den bestehenden-
Vorschlag noch konkreter auszuarbeiten und insbesondere Details zur Zulassung und zur Ausgestal-
tung der Berufsp+ichten niederzulegen.
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VI.Konjunkturumfrage des Bundesverbandes der Freien Berufe Sommer 2019

Trotz leicht abge%auter Stimmung, blicken die Freie Berufe selbstbewusst in die Zukunft.
Das Institut f#r Freie Berufe in N#rnberg )IFB* hat f#r den Bundesverband der Freien Berufe e. V. )BFB* 
unter knapp 1.700 Freiberu+ern im zweiten Quartal 2019 erneut eine Umfrage zur Einsch!tzung 
ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage, der voraussichtlichen Gesch!ftsentwicklung in den kommen-
den sechs Monaten, ihrer Personalplanung und Kapazit!tsauslastung durchgef#hrt.

Der BFB-Pr!sident Prof. Dr. Wolfgang Ewer !uûerte sich zu den Ergebnissen der j#ngsten BFBKon-
junkturumfrage wie folgt:

¹Die Stimmung ist grunds!tzlich gut, wenn auch im Vergleich zum Vorjahressommer etwas abge-
+aut: Rund acht von zehn Freiberu+ern beurteilen ihre aktuelle Gesch!ftslage als gut oder befrie-
digend. Noch mehr blicken selbstbewusst nach vorn: In den kommenden sechs Monaten rechnet 
rund jeder F#nfte mit einer g#nstigeren Entwicklung, rund zwei Drittel sehen keine gravierenden 
Verschiebungen und in etwa jeder Zehnte erwartet eine Verschlechterung. Die Freien Berufe zei-
gen sich eher unber#hrt von der allgemein deutlich abgek#hlten Stimmung in der deutschen Wirt-
schaft.ª

Weiter erkl!rte er: ¹Diese Zuversicht schl!gt auch auf die Personalplanung durch. 17,2 Prozent der 
Befragten planen, in zwei Jahren mehr Mitarbeiter zu haben, vor einem Jahr waren es 15 Prozent. 
Allerdings f#rchten mit 13,8 Prozent auch mehr Freiberu+er als noch im Vorjahr )10,2 Prozent*, dass 
sie dann eher weniger Mitarbeiter besch!ftigen.

Dabei werden sie h!nderingend gebraucht, bleibt die Nachfrage nach freiberu+ichen Dienstleistun-
gen doch unges!ttigt. 24,6 Prozent der befragten Freiberu+er arbeiten bereits #ber Anschlag. Das 
sind noch einmal mehr als im Vorjahr, als 17,4 Prozent mit ihren Kapazit!ten bereits #ber dem Limit 
lagen.

Die Auftr!ge werden nicht weniger und das Personal nicht mehr. Diese Kurzformel zeigt die erfreu-
liche Entwicklung des steigenden Bedarfs an freiberu+ichen Vertrauensdienstleistungen, aber auch, 
dass es den Freien Berufen immer schwerer f!llt, ihren Fachkr!ftebedarf zu decken.

Gefragt nach den Faktoren, die ihre freiberu+iche Selbstst!ndigkeit zuk#nftig am st!rksten beein-
+ussen werden, sind f#r die meisten Befragten )43,6 Prozent* die politischen Rahmenbedingungen 
maûgeblich. Hier klammern die Freiberu+er natur-, weil erfahrungsgem!û das Br#sseler Parkett 
nicht aus, da von dort regelm!ûig Deregulierungsimpulse kommen. So l!sst sich die leicht einge-
tr#bte Stimmung teils auch mit der Unsicherheit #ber den k#nftigen Kurs Europas erkl!ren. Und 
eben mit dem steigenden Fachkr!ftebedarf, dieser Aspekt folgt auf der Skala: F#r jeden Dritten )38,5 
Prozent* ist es ausschlaggebend, ausreichend quali(ziertes Personal zu (nden. Diese beiden Aspek-
te sind f#r die Freien Berufe am dringendsten, w!hrend 18,8 Prozent der Befragten die Einwirkung 
der Digitalisierung auf ihre Gesch!ftsfelder als wichtigste Zukunftsherausforderung sehen.ª
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Ergebnisse der BFB-Konjunkturumfrage Sommer 2019 im Einzelnen:

Aktuelle Gesch!ftslage
41,5 Prozent der Befragten beurteilen ihre aktuelle Gesch!ftslage als gut, 41,6 Prozent als befriedi-
gend und 16,9 Prozent als schlecht. Im Vergleich zu den Sommer-Werten 2018 eine Eintr#bung. Da-
mals lagen die Werte bei 53,8 Prozent )gut*, 34,8 Prozent )befriedigend* und 11,4 Prozent )schlecht*.

Aufgef!chert nach den einzelnen Freiberu+er-Gruppen ergibt sich folgendes Bild: Die befragten 
technisch-naturwissenschaftlichen Freiberu+er sind zufrieden, gefolgt von den steuer- und wirt-
schaftsberatenden Freiberu+ern und den freien Kulturberufen. Die freien Heilberufe sind verhalte-
ner.

Sechs-Monats-Prognose
F#r das kommende Halbjahr erwarten 21,4 Prozent der Befragten eine g#nstigere, 67,2 Prozent eine 
gleich bleibende und 11,4 Prozent eine ung#nstigere Entwicklung. Hier verschieben sich die Wer-
te im Vergleich zum letztj!hrigen Sommer; diese lagen bei 19,5 Prozent )g#nstiger*, 70,6 Prozent 
)gleich bleibend* und 9,9 Prozent )ung#nstiger*.

Am zuversichtlichsten sind die technisch-naturwissenschaftlichen Freiberu+er, gefolgt von den 
rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Freiberu+ern und den freien Kulturberufen. Die freien 
Heilberufe sind verhaltener.

Personalplanung
17,2 Prozent wollen in zwei Jahren mehr Mitarbeiter besch!ftigen, 69 Prozent rechnen damit, gleich 
viele Mitarbeiter zu besch!ftigen, und 13,8 Prozent bef#rchten, weniger Mitarbeiter zu haben als 
heute.

Konjunkturbarometer
In puncto Gesch!ftsklima weisen die Freien Berufe einen soliden positiven Wert auf und unterschei-
den sich darin von der gewerblichen Wirtschaft, die geringere Werte erreicht.

Aktuelle Auslastung der Kapazit!ten
24,6 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Kapazit!ten bereits #berschritten sind. 47,3 Prozent 
sind zu mehr als 75 bis zu 100 Prozent ausgelastet, 16,8 Prozent zu mehr als 50 bis zu 75 Prozent, 
7,3 Prozent zu mehr als einem Viertel bis zur H!lfte und vier Prozent bis zu einem Viertel. Von den-
jenigen, die #berausgelastet sind, sind bei gut der H!lfte die Kapazit!ten bis zu einem Viertel #ber-
schritten.

Perspektivische Auslastung
Von denjenigen, die noch nicht #berausgelastet sind, erwarten 6,1 Prozent, binnen der kommenden 
sechs Monate, und 7,6 Prozent, innerhalb der n!chsten zwei Jahre #ber 100 Prozent ausgelastet zu 
sein.

Gr$nde f$r +berauslastung
60,9 Prozent f#hren dies auf fehlende Fachkr!fte und 14,3 Prozent auf fehlende weitere Mitarbeiter 
zur#ck. F#r 57,2 Prozent der Befragten gr#ndet die bestehende <berauslastung in einer zu hohen 
Nachfrage.
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Die freiberu%iche Selbstst!ndigkeit beein%ussende Faktoren
Hier rangieren mit 43,6 Prozent die politischen Rahmenbedingungen auf Platz eins, gefolgt von der 
Herausforderung, ausreichend quali(ziertes Personal zu (nden )38,5 Prozent*. Die Einwirkungen der 
Digitalisierung auf ihr Gesch!ftsfeld ist lediglich f#r 18,8 Prozent der Befragten am dringendsten.

VII.Aus± und Fortbildung

Rechtsfachwirte

Neben der Aus- und Fortbildung der Rechtsanwaltsfachangestellten bietet die Rechtanwaltskam-
mer in Zusammenarbeit mit der Hans Soldan GmbH die Fortbildung zum/zur Rechtsfachwirt/in an. 

Der derzeitige gemeinsame in Trier statt(ndende Lehrgang wird mit den m#ndlichen Pr#fungen im 
April 2020 seinen Abschluss (nden.

Der n!chste ¹Rechtsfachwirtlehrgangª  wird am Landgerichtsstandort Koblenz statt(nden, es sind 
noch wenige Pl!tze frei.

Beginn ist der

13.03.2020 im Food-Hotel Neuwied.

Attraktiv wird diese Ausbildung insbesondere auch dadurch, dass sie ± verbunden mit einer vier-
j!hrigen Berufspraxis ± als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird.

Aufstiegsfortbildungsf#rderungsgesetz (AFBG)

Seit dem 01.08.2016 gilt das neue AFBG, mit dem das Meister-BAf'G zu einem Aufstiegs-BAf'G wurde.

Es handelt sich um ein altersunabh!ngiges F'rderangebot f#r diejenigen, die sich mit einem Lehr-
gang oder einer Fachschule auf eine anspruchsvolle beru+iche Fortbildungspr#fung, wie etwa der 
Pr#fung ¹Gepr#fte/r Rechtsfachwirt/inª. Die F'rderung erfolgt teils als Zuschuss, der nicht mehr zu-
r#ckgezahlt werden muss und teils als Angebot der Kreditanstalt f#r Wiederaufbau )KfW* #ber ein 
zinsg#nstiges Darlehen. Zust!ndige Stelle f$r die Entscheidung $ber den schriftlich zu stellen-
den Antrag sind in der Regel die kommunalen *mter f$r Ausbildungsf#rderung bei den Krei-
sen und Kreisfreien St!dten.

Mit der Novellierung wird das Ziel verfolgt, durch Leistungsverbesserungen, durch die Erweiterung 
der F'rderm'glichkeiten und durch strukturelle Modernisierung im AFBG beru+iche Aufstiegsfort-
bildungen noch attraktiver zu machen. So sieht die Erweiterung in der F'rderung unter anderem 
vor,

 · dass Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, die zus!tzlich eine Aufstiegsquali(ka-
tion anstreben und die Voraussetzungen hierf#r erf#llen, eine AFBG-F'rderung erhal-
ten k'nnen.
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 · ebenso Personen, die nach der '%entlich-rechtlichen Fortbildungsregelung f#r eine 
Aufstiegsquali(kation ohne Erstausbildungsabschluss zur Pr#fung oder zu entspre-
chenden schulischen Quali(zierung zugelassen werden.

Um die (nanzielle Attraktivit!t zu st!rken, wird unter anderem der maximale Maûnahmenbeitrag f#r 
Lehrgangs- und Pr#fungskosten von 10.226,00 = auf 15.000,00 = erh'ht, der maximale Unterhalts-
beitrag f#r Alleinstehende von 697,00 = auf 798,00 = und weitere Freibetr!ge und Zuschussanteile 
ebenfalls erh'ht.

Weitere Informationen und Antragsformulare sind unter www.aufstiegs-bafoeg.de zu (nden.

VIII./'entlichkeitsarbeit

1. Verbraucherrechtstage 201972020

Die Verbraucherrechtstage im September 2019 wurden von einer groûen Vielzahl von Verbrauchern 
± es nahmen jeweils #ber 100 Interessierte teil ± an den Landgerichtsstandorten Koblenz und Bad 
Kreuznach wahrgenommen.

Verbraucherrechtstag in Koblenz am 03.09.2019 Verbraucherrechtstag in Bad Kreuznach am 17.09.2019

Thematisiert wurde die Problematik:

¹Vorsorge f$r Notsituationen ± Fremdbetreuung verhindernª

Inhaltlich ging es um den weit verbreiteten Irrtum, dass Ehepartner oder Kinder automatisch f#r 
ihre Angeh'rigen bestimmen d#rfen, wenn diese selbst keine Entscheidungen mehr tre%en k'n-
nen. Daher tue Vorsorge Not. Aber wie kann man sicherstellen, dass in einem solchen Fall trotzdem 
im eigenen Sinne gehandelt wird? Worauf m#ssen Vollmachtgeber achten, damit die Vollmacht im 
Notfall auch wirksam ist? Wie kann man sich vor Missbrauch sch#tzen?

Diese unangenehmen Fragen stellen sich viele Menschen meist erst sehr sp!t. Aber durch Krankheit 
oder Unf!lle k'nnen Menschen auch ganz pl'tzlich nicht mehr in der Lage sein, ihre eigenen An-
gelegenheiten zu regeln. Deshalb ist es auch f#r junge Leute ratsam, sich fr#hzeitig mit dem Thema 
zu befassen.
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Die Teilnehmer durften von der Sachkunde und den Erfahrungen der kompetenten Referenten

Rechtsanwalt Joachim M$ller, Fachanwalt f$r Erbrecht
Kurzvortrag: ¹Sie haben keine Regelung getro'en ± ein Szenarioª

Rechtsanw!ltin Michaela Porten-Biwer, Fachanw!ltin f$r Erbrecht und Familienrecht
Kurzvortrag: ¹Betreuungsverf$gungen und Vorsorgevollmachten rechtssicher erstel
len und was tun bei Missbrauch, Untreue oder Unf!higkeitª

pro(tieren.

F#r die kompetente und kurzweilige Moderation sorgte wieder Dr. Bernd-Ulrich Haagen, 
TV-Rechtsexperte.

Die n!chsten Verbrauchertage zu diesem Thema (nden f#r Verbraucher

in Mainz am 10.03.2020 und in Trier am 12.03.2020 statt.

2. Unternehmensjuristen- und Syndikusanwaltstag

Am 28. August 2019 fand ± wieder in 
Zusammenarbeit mit der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz und dem Bun-
desverband der Unternehmensjuristen 
)BUJ* ± eine Tagung f#r Unternehmens-
juristen und Syndikusrechtsanw!lte in 
Koblenz statt.

Nach den Begr#ûungsworten des Vizepr!sidenten der Industrie- und Handelskammer, Herrn 
Wolfgang K$ster und dem Pr!sidenten der Rechtsanwaltskammer Koblenz, Herrn Rechtsan-
walt Justizrat Gerhard Leverkinck  informierte Frau Petra Zimmermann, Richterin am Oberlan-
desgericht Koblenz, als neue Ansprechpartnerin f$r die Medienstelle des Oberlandesgerichts 
Koblenz zum Thema

¹Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Akte
bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalzª.
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Im Anschluss berichtete Herr Rechtsanwalt Justizrat Dr. jur. Hans-Gert Dhonau, Bad Sobern-
heim zu den Entwicklungen des Geldw!schegesetzes.

In einem dritten Beitrag nahm Herr Dr. Stefan Fandel, Leiter der Konzernrechtsabteilung der Fir-
ma Merck KG aA, Darmstadt und stv. BUJ-Fachgruppenleiter der Fachgruppe ¹Legal Techno-
logy  Stellung zum Thema ¹Von wegen nur Cost Center ± der Wertbeitrag der Rechtsabteilungª.

Im Anschluss wurden o%ene Fragen erl!utert und bei einem Get-together diskutiert.

3. Podiumsdiskussion der Rechtsanwaltskammer Koblenz zum Thema
 Regeln f$r den Rechner: Welche Art von Algorithmus-Ethik brauchen wir?

Das Medium ist nicht f$r seine Botschaft verantwortlich

Wir leben in einer zunehmend vernetzten, digitalisierten Gesellschaft. Viele k'nnen sich ein Leben 
ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Dennoch besteht Skepsis gegen#ber automatisierten Sys-
temen, die auf h'heren Ebenen eingesetzt werden. Es herrscht die Angst, dass Algorithmen, die 
in Verwaltung, Unternehmen, bei Versicherungen oder Banken genutzt werden, vorurteilsbelastete 
Entscheidungen tre%en und Diskriminierung versch!rfen. Oder ist der Algorithmus gar der gerech-
tere Richter?

Nach der Begr#ûung der G!ste 
durch den Pr!sidenten der Rechts-
anwaltskammer Justizrat Gerhard 
Leverkinck startete der Moderator, 
Vizepr!sident der Rechtsanwalts-
kammer Justizrat Dr. Andreas 
Ammer die Diskussion sogleich mit 
einem Experiment nach Kathari-
na Zweig, Leiterin der Algorithm 
Acountability Lab der Technischen 
Universit!t Kaiserslautern . ¹Sie 
sind jetzt meine Support-Vector- 

Machineª, rief Ammer die rund 70 Teilnehmer auf. Eine solche Maschine unterteilt eine Menge von 
Objekten in Klassen. Das Support-Vector-Machine Experiment zeigt, dass es immer Entscheidungs-
regeln gebe m#sse, die der Mensch erstellt. Und je nach Entscheidungsregeln kommt man zu unter-
schiedlichen Ergebnissen.

¹Algorithmen berechnen und spiegeln Werte wieder. Menschen er(nden und haben Werteª, erkl!rt 
die Autorin Dr. Alexandra Borchardt . Ein Algorithmus sei nur kondensierte Vergangenheit, er k'n-
ne nur abbilden was schon war bzw. schon de(niert ist. Er h!tte nie das iPhone er(nden k'nnen. Der 
Algorhitmus klassi(ziere nach Wahrscheinlichkeiten und Masse. Was f#r die Masse gut sei, m#sse 
aber nicht zwangsl!u(g f#r jedes Individuum gut sein.
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Dr. Martin Burckhardt, Autor und Kulturtheoretiker  versteht das Unbehagen, das einen be-
schleicht, wenn man mit Algorithmen zu tun hat. Ein Computer sei nicht nur ein Werkzeug, sondern 
ein Raum, in den wir einsteigen.

Auch f#r Rebeka Weiû, Leiterin Vertrauen 8 Sicherheit bitkom e.V. steht fest, dass Maschinen 
nicht ethisch handeln. Unsere Gesellchaft m#sse daher genau festlegen, wie weit sie sich Ent-
scheidungen durch Computer abnehmen lassen m'chte. Es m#sse auch #berlegt werden, wer f#r 
Entscheidungen, die eine Software getro%en habe, haftet. Erste Schritte seien mit der Datenethik-
kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden sei, bereits gemacht worden. Unsere 
Gesellschaft m#sse Werte de(nieren, wie sie in der Daten'konomie leben wolle. Es m#sse entschie-
den werden, in welchen Bereichen Algorithmen gefahrlos eingesetzt werden k'nnten und in wel-
chen nicht.

¹Der Ursprung eines jeden Algorithmus ist der Menschª, er'%net Professor Dr. Dieter Kugelmann, 
Landesbeauftragter f$r den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland- Pfalz , sein 
Statement. Und es sei auch der Mensch, der den Algorithmus immer weiter entwickelt. Nur wohin, 
welche Vorgaben hat er? M#sse man den Algorithmus bremsen? 

¹Wie kriegen wir denn nun die Werte in die Maschine?ª, fragt Ammer nach. Und wer lege diese fest?

 ¹In einer Demokratie gibt es ja keine Werteinstitutionª, antwortet Borchardt. Die Werte sind im 
Flussª. Anfang der 70er Jahre durften Frauen ohne Zustimmung ihres Ehemannes nicht arbeiten. Die 
gleichgeschlechtliche Liebe stand unter Strafe.

Nach Burckhardt haben sich heute die Analphabeten gegen das Alphabet verschworen. Wir br!uch-
ten endlich einen Diskurs zum Thema Algorithmus und der m#sse in den Feuilletons statt(nden. Ein 
Programmierer k'nne schlieûlich nicht f#r eine Ethik im Algorithmus verantwortlich sein.

F#r Borchardt braucht es Regulierungen f#r den Algorithmus und die K#nstliche Intelligenz, um die 
Freiheit des Individuums zu sichern, sonst ver(elen wir in eine Blockbuster-Mentalit!t.

Algorithmen werden derzeit in den Gebieten Arbeit, Gesundheit und Mobilit!t eingesetzt. Weiû for-
dert f#r diese Einsatzgebiete eine angemessene Fehlerkultur, statt zukunftsweisende Technologien 
von Anfang an durchzuregulieren. Man m#ssse immer wieder kontrollieren, was angemessen sei 
und was nicht.
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4. Feierstunde f$r die besten Azubis im Land

Im Beisein der rheinland-pf!lzischen Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig  gratulierte der Lan-
desverband der Freien Berufe )LFB* in diesem Jahr den 93 besten Ausbildungsabsolventen in Rhein-
land-Pfalz mit einer Feierstunde im Schloss Waldthausen in Budenheim.

LFB-Pr!sident Dr.-Ing. Horst Lenz hob in seiner Gl#ckwunschrede die Erfolge der Azubis lobend 
hervor: ¹Sie alle, die heute hier sitzen, haben in den vergangenen Jahren und Monaten Groûes ge-
leistet und sich mit einer hervorragenden Ausbildung den Weg in Ihre Zukunft geebnet. Nun wartet 
das Berufsleben mit all seinen spannenden Facetten auf Sie ± und ich bin sicher, dass Sie s!mtliche 
kommende Herausforderungen gl!nzend meistern werden, so wie Sie auch Ihre Ausbildung mit 
Bravour absolviert haben.ª Lenz betonte auch, welch Engagement und Motivation einer solchen 
Leistung zugrunde liegen. Die Absolventen h!tten in ihrer Ausbildungszeit bewiesen, dass sie tat-
kr!ftig und willensstark ihre Ziele erreichten. ¹Mit Ihrer Wahl eines Freien Berufes haben Sie sich f#r 
ein interessantes und vielschichtiges Arbeitsumfeld entscheidenª, so Lenz. ¹Ich w#nsche Ihnen allen, 
dass Sie auch in Zukunft viel Freude an Ihrem gew!hlten Beruf haben werden und sich Ihre Erwar-
tungen erf#llen.ª

Auch dankte er den Ausbildungsbetrieben und den berufsbildenden Schulen f#r ihre geleistete 
Arbeit, denn ohne den Beistand und die wertvolle Vorbereitung h!tten die Absolventen ihre Aus-
bildung nicht mit solchen Bestnoten beendet. ¹Die Betriebe und die Schulen tragen mit ihren Bem#-
hungen gleichermaûen dazu bei, den jungen Menschen den Weg in die Freien Berufe zu erleichtern. 
Nur so k'nnen wir dem zunehmenden Fachkr!ftemangel, den wir auch in Rheinland- Pfalz mehr 
und mehr sp#ren, aktiv entgegentreten.ª

Ebenso begl#ckw#nschte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig  die Jahrgangsbesten in ihrer 
Festrede: ¹Mit Zielstrebigkeit, Fleiû ± und das eine oder andere Mal sicher auch mit besonderem 
Durchhalteverm'gen ± haben sich die Absolventinnen und Absolventen, die wir heute ehren, einen 
Platz auf der Bestenliste gesichert. Zu Ihren hervorragenden Leistungen in Ausbildung und bei den 
Pr#fungen gratuliere ich ganz herzlich.ª Jungen Menschen, die ihre Ausbildung erfolgreich absolvie-
ren, st#nden viele T#ren o%en, betont die Ministerin. Andere T#ren zur beru+ichen und pers'nlichen 
Weiterentwicklung '%neten sich erst mit der Zeit. ¹Ich w#nsche Ihnen f#r den Start ins Berufsleben 
und f#r alles, was da noch kommt, nur das Besteª, so Hubig.

Die in diesem Jahr Geehrten haben ihren Abschluss in den Ausbildungsberufen Steuerfachange-
stellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Pharmazeutisch-kaufm!nnische/r Fachangestellte/r, Bau-
zeichner/in, Vermessungstechniker/in, Geomatiker/in, Fachinformatiker, Technischer Systemplaner 
sowie Medizinische/r, Zahnmedizinische/r und Tiermedizinische/r Fachangestellte/r absolviert und 
sind damit nun alle ein Teil der Freien Berufe.

Der Landesverband der Freien Berufe Rheinland-Pfalz wurde 1978 gegr#ndet und ist Mitglied des 
bereits 1948 gegr#ndeten Bundesverbandes der Freien Berufe )BFB*. In Deutschland gibt es mehr 
als 1,3 Millionen selbstst!ndige Freiberu+er in vier Berufsgruppen. Dazu z!hlen Heilkundler, rechts-, 
wirtschafts-, und steuerberatende Freiberu+er, Techniker und die freien Kulturberufe. Bundesweit 
besch!ftigen sie #ber drei Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften mehr als zehn Prozent des Brut-
toinlandsproduktes.
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IX.STAR-Umfrage 2020

Seit 1993 f#hrt das Institut f$r Freie Berufe (IFB) N#rnberg im Auftrag der Bundesrechtsanwalts-
kammer innerhalb der Anwaltschaft die sogenannte Starumfrage )STAR-Statistisches Berichtssys-
tem f#r Rechtsanw!lte* durch.

Die Rechtsanwaltskammer Koblenz hat von Anfang an, an diesen Umfragen teilgenommen und zu-
letzt im KR 3/18 unter VIII., Seite 15 %, den Bericht #ber das Wirtschaftsjahr 2016 ver'%entlicht.

Ermittelt werden, wie Sie dem STAR-Bericht 2017/2018 entnehmen k'nnen, regelm!ûig die Umsatz- 
und Einkommensentwicklung der Anwaltschaft.

Die fortlaufend erhobenen Daten der STAR Studie stellen eine wichtige Grundlage der berufs-
st!ndigen Vertretung gegen$ber der Politik dar.

Aus der Anzahl unserer Mitglieder werden nach einem Zufallsprinzip 660 Kolleginnen und Kollegen 
ausgew!hlt, die die Ende Oktober versandten STAR Unterlagen erhalten werden.

Nat#rlich ist die Untersuchung streng vertraulich, anonym und die Datenerhebung erfolgt im Ein-
klang mit dem g#ltigen datenschutzrechtlichen Richtlinien.

Es versteht sich von selber, dass je mehr Kolleginnen und Kollegen die versandten Frageb'gen an 
das Institut f#r Freie Berufe N#rnberg zur#cksenden, die gewonnen Erkenntnisse zuverl!ssiger sind.



20

K
am

m
er

re
po

rt
R

ec
ht

sa
nw

al
ts

ka
m

m
er

 f!
r 

de
n

O
be

rla
nd

es
ge

ric
ht

sb
ez

irk
 

K
ob

le
nz

Hinweise
1. Rechtsanwaltskammer in eigener Sache

a) Zuschlag zum Kammergrundbeitrag

Auch in diesem Jahr hat der Vorstand wieder von seiner Erm!chtigung, den von der Kammerver-
sammlung festgesetzten Zuschlag zum Kammergrundbeitrag 2019 )Umsatz 2018* i. H. v. 0,5 > nicht 
in vollem Umfang zu erheben, Gebrauch gemacht und den Zuschlag auf 0,1 > festgesetzt.

Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, den bereits #bersandten und hier vorsorglich nochmals 
beigef#gten Berechnungsbogen bis zum 28. Februar 2020 ausgef#llt an die Kammer zur#ckzusen-
den und den ermittelten Zuschlag auf unser Konto bei der Deutschen Bank zu #berweisen.

Zur Abgabe der Berechnung und Zahlung des Zuschlags sind alle Kolleginnen und Kollegen ver-
p+ichtet, die vor dem 01.01.2019 zugelassen waren. Dies gilt auch, wenn eine Zahlung wegen Alters 
entf!llt. Der Vorstand versichert, dass von den Umsatzangaben, auûer zur Berechnung der Beitr!ge 
und zu statistischen Zwecken, kein Gebrauch gemacht wird.

Wir machen darauf aufmerksam, dass der Vorstand gem. § 5 der Beitragsordnung Ihren Umsatzsteu-
erbescheid ggf. anfordern kann und, soweit die Angaben unterbleiben, gehalten ist, eine Sch!tzung 
vorzunehmen.

Wir machen nochmals ausdr#cklich darauf aufmerksam, dass die Kammerversammlung 26.04.1997 
f#r diese T!tigkeit eine Verwaltungsgeb#hr i. H. v. 150,00 = zu erheben, beschlossen hat. Selbst nach 
Aufhebung des Sch!tzungsbescheides aufgrund der Nachreichung der erbetenen Angaben inner-
halb der Klagefrist, ist der Vorstand zur Erhebung dieser Verwaltungsgeb#hr verp+ichtet.

Das Formular zur Berechnung des Kammerzuschlags (nden Sie auch auf unserer Homepage unter 
dem Punkt ¹Kammerbeitr!ge.ª
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b) Kammermitglieder f$r Kanzleiabwicklungen und Vertretungen gesucht

Die Rechtsanwaltskammer Koblenz sucht Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, als Abwickler/ 
in )§ 55 BRAO* oder Vertreter/in )§ 53 BRAO* t!tig zu werden.

Sofern schwebende Angelegenheiten vorhanden sind, ist eine Kanzleiabwicklung erforderlich, 
wenn ein Kammermitglied gestorben ist oder die Zulassung endete. Eine Vertretung ist bei l!ngerer 
Abwesenheit oder Krankheit eines Kammermitglieds notwendig, wenn es nicht selbst f#r die Ver-
tretung sorgt )§ 53 Abs. 1, Abs. 1 BRAO*. Eine Bestellung seitens der Rechtsanwaltskammer erfolgt 
auch in den F!llen des Berufsverbots )§§ 14 Abs. 4, 161 BRAO*.

Die Bestellung des Abwicklers, wie auch des Vertreters erfolgt
 · zum Schutz des Mandanten
 · zur Wahrung einer funktionierenden Rechtsp+ege
 · zur Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft.

Die Aufgaben des Kanzleiabwicklers sind im Gesetz nur #berschl!gig formuliert. Einen ersten <ber-
blick gibt das Abwicklerlexikon der Bundesrechtsanwaltskammer https://www.rakko.de/wpcon-
tent/ uploads/Abwicklerlexikon.pdf. In erster Linie dient die Abwicklung der zielgerichteten Erle-
digung noch schwebender Angelegenheiten, weshalb eine Bestellung in der Regel nicht l!nger als 
ein Jahr erfolgt.

Abwickler und Vertreter handeln auf Rechnung des Abzuwickelnden bzw. des zu Vertretenden, der 
Abwickler steht jedoch in einem '%entlich-rechtlichen Rechtsverh!ltnis zu der ihn bestellenden 
Rechtsanwaltskammer, aus dem er zur ordnungsgem!ûen und zweckentsprechenden Abwicklung 
der Kanzlei verp+ichtet ist. In aller Regel werden die Kosten des Abwicklers von den Erben, die des 
Vertreters vom Vertretenen gezahlt. Die Rechtsanwaltskammer ist jedoch B#rge f#r diese Kosten. 
Die Abwicklerverg#tung ist Verhandlungssache und wird, soweit keine Einigkeit erzielt werden 
kann, von der Rechtsanwaltskammer festgesetzt. Idealerweise sind in der abzuwickelnden Kanz-
lei noch T!tigkeiten abrechnungsf!hig. Ber#cksichtigungsf!hig sollte auch sein, dass die T!tigkeit 
als Abwickler bzw. Vertreter sehr oft im Nachgang auch f#r den Zuwachs des eigenen Mandanten-
stammes hilfreich sein kann, soweit die Mandate zur Zufriedenheit der betre%enden Mandanten 
abgewickelt wurden.

Notwendige Abwicklungen und auch auûergew'hnliche Vertretungsf!lle ergeben sich meist pl'tz-
lich. F#r den Fall der F!lle ist es hilfreich und unerl!sslich, umgehend reagieren zu k'nnen, ohne 
zun!chst langwierig nach einem zur Abwicklung bzw. zur Vertretung bereiten Kollegen zu suchen. 
Vor diesem Hintergrund w#rden wir gerne eine Liste mit m'glichen Abwicklern vorhalten, auf die 
wir bei Bedarf spontan zur#ck greifen k'nnen. Sollten Sie an einer solchen T!tigkeit grunds!tzlich 
Interesse haben, richten Sie sich bitte unter Bezugnahme auf die ¹Abwicklerlisteª und Angabe Ihrer 
T!tigkeitsschwerpunkte an nicole.haidisch@rakko.de.

Eine Verp+ichtung ist mit der Eintragung in die Liste noch nicht verbunden. Sobald eine Abwicklung 
in der N!he Ihrer Kanzlei erforderlich wird, welche Ihren T!tigkeitsschwerpunkten entspricht, kom-
men wir im Einzelfall gern auf Sie zu.
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c) § 15 FAO ± Hinweise zur Fortbildungs- und Nachweisp%icht der Fachanw!lte

Die Fortbildungs- und Nachweisp+icht des § 15 FAO gilt uneingeschr!nkt f#r s!mtliche Fachanw!lte. 
Die P+icht gilt auch, wenn der Fachanwalt seine anwaltliche T!tigkeit nur in sehr geringem Umfange 
aus#bt oder sich z.B. im Erziehungsurlaub be(ndet, da der Zweck der Fortbildungsp+icht die Sicher-
stellung eines einheitlichen Qualit!tsstandards f#r alle Fachanw!lte ist.

Sowohl die Fortbildungsp+icht als auch die Nachweisp+icht ist eine anwaltliche Berufsp+icht.

Gem!û § 15 Abs. 5 FAO ist das Absolvieren ausreichender Fortbildung der zust!ndigen Rechtsan-
waltskammer unaufgefordert nachzuweisen . Den Fachanwalt tri%t hier eine ¹Bringschuldª, d.h. er 
ist verp+ichtet, von sich aus aktiv zu werden und sollte somit nicht abwarten, bis er von der Kammer 
um die Vorlage des entsprechenden Nachweises gebeten wird.

Da die Fortbildung im Umfang von mindestens 15 Zeitstunden kalenderj!hrlich  zu absolvieren ist, 
sind auch die entsprechenden Nachweise #ber die im Kalenderjahr erbrachten Fortbildungen im 
jeweiligen Kalenderjahr der Rechtsanwaltskammer vorzulegen. Nach § 43 c Abs. 4 S. 2 BRAO kann 
der Vorstand die Erstattung zur F#hrung einer Fachanwaltschaft widerrufen, wenn der Rechtsanwalt 
die in der FAO vorgeschriebene Fortbildung unterlassen hat. Der Vorstand wird in seiner Sitzung 
Anfang 2020 #ber einen m'glichen Widerruf im Einzelfall beraten. Fachanw!lte sollten deshalb bis 
sp!testens zum 15.01.2020 gegen#ber der Gesch!ftsstelle vorlegen.

d) Fachstudienreise Usbekistan 2020 der Rechtsanwaltskammer Koblenz

Berge, W#sten und Oasen, prachtvolle Bauwerke und die traditionelle Gastfreundschaft der Bev'l-
kerung pr!gen das Bild Usbekistans. Im zentralen Teil der Groûen Seidenstraûe, zwischen China und 
Europa gelegen, blickt Usbekistan auf eine bis ins Altertum reichende Geschichte zur#ck und ver-
f#gt #ber eine einmalige Kultur. Die Reise f#hrt von Taschkent aus in die #ber 2500 Jahre alten W#s-
tenst!dte Samarkand, Buchara und die Oasenstadt Chiwa, sowie ins kulturelle und wirtschaftliche 
Zentrum Zentralasiens, das politisch sensible Fergana Tal.

Im Kreis der Kollegen und Freunde erleben Sie ein sehr vielf!ltiges Programm mit spannenden Be-
gegnungen und interessanten Fachbesuchen.

Die Ausschreibung ist diesem Kammerreport beigef$gt.

��

��

��

��
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2. H$lfskasse Deutscher Rechtsanw!lte

Hamburg, im November 2019

Aufruf zur Weihnachtsspende 2019 ± Hilfe f$r Anw!lte in Not

Aufgrund unseres Aufrufs konnten wir im vergangenen Jahr einen erfreulichen Spendeneingang in 
H'he von insgesamt 202.853,00 Euro verzeichnen.

Allen, die gespendet haben, danken wir wieder herzlich f#r ihre Solidarit!t mit den Bed#rftigen 
unseres Berufsstandes. Hierdurch konnte die H#lfskasse Deutscher Rechtsanw!lte bundesweit an 
bed#rftige Rechtsanw!ltinnen und Rechtsanw!lte sowie deren Angeh'rige eine Weihnachtsspende 
auszahlen. Erwachsene erhielten jeweils 650,00 Euro, Kinder freuten sich #ber jeweils 450,00 Euro.

Beispielsweise trug die Weihnachtsspende f#r eine Rechtsanw!ltin mit einer Gehbehinderung dazu 
bei, dass sie ihren PKW rollstuhlgerecht umbauen lassen konnte. Aus eigenen Mitteln h!tte die Fa-
milie mit zwei kleinen Kindern diesen Umbau nicht bezahlen k'nnen. Bitte nehmen Sie teil an 
unserer diesj!hrigen Aktion und spenden Sie f$r Ihre hilfsbed$rftigen Kolleginnen, Kollegen 
und deren Familien;

Sollte Ihnen im Kollegenkreis ein Notfall bekannt werden oder Sie selbst betro%en sein: Bitte neh-
men Sie Kontakt zu uns auf. Unser karitativer Verein unterst#tzt nicht nur in den vier Mitgliedskam-
merbezirken beim Bundesgerichtshof, Braunschweig, Hamburg u. Schleswig-Holstein, sondern 
auch in den weiteren 24 Kammerbezirken.

Wir helfen gernY

Spendenkonto:
Deutsche Bank Hamburg Die Spenden sind steuerabzugsf!hig.
IBAN: DE45 2007 0000 0030 9906 00 Steuer-Nr.: 17/432/06459
BIC: DEUT DEHH XXX

3. Versorgungswerk

Der Gesch!ftsbericht des Versorgungswerks  der rheinland-pf!lzischen Rechtsanwaltskammern 
liegt in der Zeit vom 01.12.2019 ± 31.12.2020 nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefon-
nummer 0261/ 949097-0 in der Gesch!ftsstelle des Versorgungswerks, Bahnhofplatz 7, 56068 Kob-
lenz zur Einsicht aus.
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4. Neues BRAK-Pr!sidium

In der 157. Hauptversammlung am 25.10.2019 haben die Pr!sidentinnen und Pr!sidenten der 28 
Rechtsanwaltskammern das Pr!sidium der Bundesrechtsanwaltskammer neu gew!hlt:

Dr. Ulrich Wessels, Pr!sident
Dr. Thomas Remmers, 1. Vizepr!sident
Andr< Haug, 2. Vizepr!sident
Ulrike Paul, 3. Vizepr!sidentin
Dr. Christian Lemke, 4. Vizepr!sident
Michael Then, Schatzmeister

Wir gratulieren den gew!hlten und wiedergew!hlten Kollegen.

5. Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

Prof. Dr. Reinhard Gaier ist neuer Schlichter der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

Am 01.09.2019 hat Herr Prof. Dr. Reinhard Gaier das Amt des Schlichters der Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft #bernommen. Er war Richter des Bundesverfassungsgerichts und geh'rte 
dem Ersten Senat an. Sein Dezernat umfasste u.a. das Recht der freien Berufe. Vor seiner T!tigkeit als 
Richter des Bundesverfassungsgerichts war er Richter am Bundesgerichtshof.

Seine Vorg!ngerin bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft war Monika N'hre, Pr!sidentin 
des Kammergerichts a.D. Erste Schlichterin war Dr. h.c. Renate Jaeger, Richterin des Bundesverfas-
sungsgerichts a.D. und ehemalige Richterin am EGMR.

Hintergrundinformation:

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist eine Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. Sie existiert seit 2011 und schlichtet verm'gensrechtliche 
Streitigkeiten zwischen Rechtsanw!lten und ihren )ehemaligen* Mandanten. Die Schlichtungsstel-
le ist unabh!ngig. Weiterf#hrende Informationen: http://www.schlichtungsstelle-derrechtsanwalt-
schaft. deª

Quelle: Pressemitteilung der Schlichtungsstelle vom 01.09.2019
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6. Sommerprogramm der UCDAVIS SCHOOL of LAW
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=. Mundiavocat

Kontakt Deutschland: CSO - Paris
Daniel Güthert Corporate Sport Organisation
069 - 74309033 15 – 29, Rue Guilleminot
0178 - 6550463 75014 PARIS

www.mundiavocat.com

                                                                                                                                                       

Frankfurt/Main, den 7.11.2019

20. MUNDIAVOCAT - Fußballweltmeisterschaft der Anwä lte

30. Mai bis 7. Juni 2020, in Marrakesch, Marokko

Details online https://www.mundiavocat.com

Sehr geehrte Damen und Herren ,

mehr als 140 Juristen-Fußballteams aus 37 Ländern waren 2018 bei der Fußweltmeisterschaft
der Anwälte und Juristen vertreten, doch keine Mannschaft aus Deutschland. Nicht das erste
Mal. Seit vielen Jahren schon findet die Mundiavocal leider ohne deutsche Beteiligung statt.

Das soll sich 2020 ändern. Insofern möchten wir mit diesem kurzen Infoblatt auf das Turnier
im nächsten Jahr aufmerksam machen, wenn sich Juristen aus aller Welt wieder im
sportlichen Wettkampf messen. Ein Sportereignis, dessen Reiz zudem darin liegt, reichhaltige
internationale Kontakte jenseits des Sportplatzes zu knüpfen und zu festigen.

Gespielt wird in 6 Kategorien: mit einer 11er-Mannschaft in den Gruppen "Classic", "Master"
(ab 30 Jahre), "Legend" (ab 40 Jahre) und "Super-Legend" (ab 50 Jahre) sowie mit 5er-
Mannschaften für Frauen und Männer (hier ohne Altersbeschränkung). Per Losverfahren
werden die Fußballmannschaften - wie bei der Profi-WM - in die jeweiligen Gruppen eingeteilt.

Für 5er- oder 11er-Mannschaften können sich 6 bis 26 Juristen aus verschiedenen
Anwaltskammern, Anwaltsvereinen und Kanzleien zusammenschließen. Alle Mannschaften
müssen komplett aus Volljuristen bestehen, im Einzelfall allerdings können die Teams auch
durch Juristen ergänzt werden, die nicht als Anwälte niedergelassen sind (bis zu 3 Spielern
pro Mannschaft).

Ggf. werden wir eine Spielerbörse einrichten, bei der sich Teams oder Einzelspieler anmelden
können, falls sie Partner suchen. Die Registrierung für die Teambörse wird kostenlos sein.

Anmeldeunterlagen sowie weitere Informationen finden Sie auf https://www.mundiavocat.com

CSO – Paris

Corporate Sport Organisation

Daniel Güthert
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Personalnachrichten
Seit dem Erscheinen des Kammerreports Heft 2 von August 2019 sind verstorben:

RA JR Dr. G#nther Ehlen ² 01.08.2019 im Alter von 91 Jahren
RA Herbert Kerz ² 04.08.2019 im Alter von 74 Jahren
RA Rainer Herrmann ² 29.08.2019 im Alter von 53 Jahren
RA Lutz Schaefer ² 08.09.2019 im Alter von 74 Jahren
RA Franz Bieg ² 20.09.2019 im Alter von 66 Jahren
RA Bernd Fuchs ² 27.09.2019 im Alter von 54 Jahren
RA J#rgen Guber ² 26.10.2019 im Alter von 59 Jahren

Seit dem Erscheinen des Kammerreports Heft 2 aus August 2019 sind folgende Kolleginnen 
und Kollegen aus dem von der Kammer nach § 31 BRAO zu f$hrenden elektronischen Ver-
zeichnis gel#scht worden:

Landgerichtsbezirk Bad Kreuznach:

Florian Becker, Bad Kreuznach 11.07.2019
Christine Henn, Simmern 01.08.2019
Lutz Schaefer, Riegenroth 08.09.2019
Martin Thomas, Birkenfeld 20.09.2019
Bernd Fuchs, Kirn 27.09.2019
Dr. Carmen Silvia Hergenr'der, Daxweiler 31.10.2019

Landgerichtsbezirk Koblenz:

Ernst Arend, Koblenz 26.07.2019
Karin Krause-Ivanov, Koblenz 31.07.2019
Kristian Hillebrecht, Andernach 05.08.2019
Dr. Franz Hellinger, Andernach 12.08.2019
Rainer Herrmann, Neuwied 29.08.2019
Sven Beaujean, Andernach 06.09.2019
Judith von Ungern-Sternberg, Koblenz 26.09.2019
Michael Hilp#sch, Bad Ems 10.10.2019
Sabine Weber-Grae%, Bad Neuenahr-Ahrweiler 16.10.2019
Renate Bockem#hl, Mayen 18.10.2019
Maren Sichau, Worms 18.10.2019
Lars Maria Markmann, Andernach 28.10.2019
Dieter Sch'neich, Langenbach 31.10.2019
Dr. Karl-Heinz M'lich, Winningen 21.11.2019
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Landgerichtsbezirk Mainz:

Bartholom!us Katzmarzyk, Bingen 21.07.2019
Elfedina Kreutner, Mainz 31.07.2019
Martin Wilke, Worms 31.07.2019
Robert F[chir, Ingelheim 03.08.2019
Nina F#ssel, Mainz 03.08.2019
Herbert Kerz, Mainz 04.08.2019
Dr. Friedrich-Wilhelm Leise, Worms 14.08.2019
Christian Cuenca Saalfrank, Mainz 14.08.2019
Sabine Weil-Eggeling, Mainz 19.08.2019
Catarina Conrad, Budenheim 20.08.2019
Dr. Christina Gaul, Gau-Algesheim 24.08.2019
Sebastian Lamp, Mainz 31.08.2019
Dr. Laura Dreisigacker, Mainz 03.09.2019
Dietmar Funk, Mainz 15.09.2019
So(a Schifrin, Alzey 16.09.2019
Thomas Schwindt, Mainz 09.10.2019
Elvira Paul, Mainz 12.10.2019
Ursula Goergens, Mainz 16.10.2019
Wolfram Kremer, Mainz 18.10.2019
J#rgen Guber, Ingelheim 26.10.2019
Lucas Reichel, Stadecken-Elsheim 30.10.2019
Dr. \vonne Schuld, Mainz 31.10.2019
Jennifer B'hner, Mainz 01.11.2019
Horst Burgemeister, Mainz 01.11.2019
Stefan Maurer, Dexheim 11.11.2019
Thomas Wels, Mainz 19.11.2019
Michael Wiehler, Worms 19.11.2019
Thomas Sonntag, Welgesheim 19.11.2019
Agnes von R'mer, Mainz 20.11.2019

Landgericht Trier:

Dorothea Kredinger, Luxemburg 20.07.2019
Dr. Wilhelm Denzer, Trier 31.07.2019
Julia Taubert, Trier 05.08.2019
Dr. Bernhard Weber, Trier 12.08.2019
Falk Naumann, Trier 31.08.2019
Manfred Clemens, Trier 26.09.2019
Ulrich Carl, Oberbillig 18.10.2019
Anja Stepputtis, Oberbillig 18.10.2019
Claude Collarini, Trier 24.10.2019
Waltraud Plein, Trier 28.10.2019
Dr. Georg Frhr. von Hobe-Gelting, Palzem 04.11.2019
Andreas Hackethal, Bernkastel-Kues 18.11.2019
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L#schungen als Rechtsanw!ltin (Syndikusrechtsanw!ltin)
Rechtsanwalt (Syndiskusrechtsanwalt)

Martin Wilke, S#dzucker AG, Mannheim 31.07.2019
Dunja Rieber, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH ] Co. KG, Ingelheim a. Rh 24.09.2019
Barbara Dittmann, LL.M., Verband der Metall- und Elektrounernehmen
Hessen Bezirksgruppe Mittelhessen e.V., Wetzlar 13.08.2019
Andreas Wermter, Klinikum Mutterhaus der Borrom!erinnen gGmbH, Trier 01.09.2019
G#l(dan Karasakal, IHK Koblenz 30.09.2019

Seit dem Erscheinen des Kammerreports Heft 2 von August 2019 wurden folgende Kollegin-
nen und Kollegen zur Rechtsanwaltschaft zugelassen und7oder als Mitglieder unserer Kam-
mer aufgenommen:

Landgericht Koblenz Zulassungsdatum

Marc Brogsitter, Bad Neuenahr-Ahrweiler 01.08.2019
Lisa Sommer, Koblenz 14.08.2019
Alexandrina Soubeva, St. Goarshausen 14.08.2019
Mazlum Ayalp, Wirges 30.08.2019
Christina Paquet, Remagen 02.09.2019
Ute Ernst, Linz am Rhein 11.09.2019
Achim Haag, Altenahr 11.09.2019
Maria Aukle, Koblenz 25.10.2019
Thadd!us Siemer, H#mmerich 26.10.2019
Dr. J#rgen H#bbe, Koblenz 28.10.2019
Nils Radmer, M#lheim-K!rlich 28.10.2019
Jan Horn, Niederzissen 04.11.2019

Landgericht Mainz

Viola Hauser, Ingelheim 14.08.2019
Florian Henniges, Mainz 14.08.2019
Jessica Keppler, Wackernheim 14.08.2019
Alina Larissa Mehring, Mainz 14.08.2019
Ruth E. Coester, Stadecken-Elsheim 05.09.2019
Constanze Beate Kauhausen, Mainz 11.09.2019
Selma M!rker-Kowarik, Mainz 11.09.2019
Katja B!uml, Ingelheim 28.10.2019
Michael Kaiser, Mainz 28.10.2019
Daniel Scher#bel, Mainz 29.10.2019
Tanja Schattenberg, Mainz 30.10.2019
Annette Glitsch, Mainz 09.11.2019
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Landgericht Trier

Rebecca Jacqueline M#ller 14.08.2019
Stefanie Wieland, Malberg 16.08.2019
Helmut Beck, Trier 30.10.2019

ZULASSUNG als Rechtsanw!ltin (Syndikusrechtsanw!ltin),
 Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
 (bei bestehender Rechtsanwaltszulassung)

Helena Kaup, Verband der S#dwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. 24.07.2019
Ruth E. Coester, AG Diakonie Rheinland-Pfalz, Mainz 05.09.2019
Ralf Herbener, Th. Simon GmbH ] Co. KG, Bittburg 06.09.2019
Thomas Stenzel, Vereinigung Cockpit e.V. 06.09.2019
Ilse Pazen-Prinz, Villeroy ] Boch, Mettlach 13.09.2019
Christiane Jansen, Volksbank Eifel eG, Bitburg 25.10.2019
Friederike Heû, SIM Metallbe- und verarbeitung GmbH, Simmern 30.10.2019
Maximilian Hermann, Media Broadcast GmbH, K'ln  30.10.2019
Tanja Schattenberg, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH ] Co. KG 30.10.2019
Jan Horn, CML Construction Services GmbH, K'ln  04.11.2019
Frank Dexheimer, ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen  08.11.2019

ZULASSUNG als Rechtsanw!ltin (Syndikusrechtsanw!ltin)
 und niedergelassene Rechtsanw!ltin

Alina Larissa Mehring, Coface S.A. Niederlassung im Deutschland  14.08.2019

ZULASSUNG als Rechtsanw!ltin (Syndikusrechtsanw!ltin)
 Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

Jennifer Evers, Hochwald Foods GmbH  14.08.2019
Sabine List, Debeka Krankenvers.- u. Lebensversicherungsverein a.G., Koblenz  14.08.2019
Dunja Rieber, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH ] Co. KG  14.08.2019
Friderike Stiehr, ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz  05.09.2019
Sonja Backhaus, Debeka Bausparkasse AG, Koblenz  11.09.2019
Stephanie Moritz, Lohmann ] Rauscher GmbH ] Co. KG, Neuwied  11.09.2019
Kathrin K'hl, Debeka Krankenvers.- u. Lebensversicherungsverein a.G., Koblenz  12.09.2019
Zoey Neuenschwander )Aufnahme nach § 2 % EuRAG* BioNTech SE, Mainz  28.10.2019
Kristina Sahl, vem.die arbeitgeber e.V., Koblenz  28.10.2019
David Schaefer, Hochwald Foods GmbH, Thalfang  28.10.2019

Mitglieder zum 15.11.2019: 3.2>6
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Neue Fachanw#lte

Fachanw!lte f$r Arbeitsrecht
Marion Kruger, Gustav-Pfarrius-Straûe 1-3, 55543 Bad Kreuznach

Fachanw!lte f$r Bau- und Architektenrecht
Fritz Dieter Zahnd, Posthof am Kornmarkt Fleischstraûe 56-60, 54290 Trier
Dr. rer. publ. Gerrit Johannes Binz, Fahrstraûe 12, 54290 Trier

Fachanw!lte f$r Informationstechnologie
Jason Komninos, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz

Fachanw!lte f$r Strafrecht
Christian Giloth, Galgenwiesenweg 23, 55232 Alzey

Fachanw!lte f$r Versicherungsrecht
Volker Retzel, Emmeransstraûe 3, 55116 Mainz

Fachanw!lte f$r Verwaltungsrecht
Prof. Dr. Reinhard Hendler, Rennweg 72, 56626 Andernach

Im Kammershop erh!ltlich:
Stockschirm ¹§ Ihr Anwalt l!sst Sie nicht im Regen stehenª 
f$r 9,00 @ pro St$ck zzgl. Porto 

��
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Lieblingsrezepte 
           von und für
              Rechtsanwälte

Herausgeber:
Rechtsanwaltskammer 
für den Oberlandes-
gerichtsbezirk Koblenz
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Skurriles aus
der Welt des Rechts

Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz (Hrsg.)

Im Kammershop erh!ltlich:
Kochbuch 
¹Anwaltsgerichte 2ª
f$r 2,00 @ pro St$ck
zzgl. Porto 

Buch
¹Skurriles aus der Welt des 
Rechtsª f$r 1,00 @ pro St$ck
zzgl. Porto 
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